
3 Situation und Problematik der Pflege und
Entwicklung

3.1 Praxis

Die weit überwiegende Mehrzahl der Gräben wird
heute in einer Weise instandgehalten, die aus-
schließlich den aktuellen Bedürfnissen der Flächen-
nutzer (vor allem der Landwirtschaft) entgegen-
kommt. Für die Unterhaltung der Entwässerungs-
einrichtungen sind heute vielerorts Wasser- und Bo-
denverbände zuständig. Vor allem in großflächigen,
flurbereinigten Feuchtgebieten führt ein speziali-
sierter Personenkreis mit entsprechendem Maschi-
nenpark die Grabeninstandhaltung in Auftragsarbeit
durch. Daraus resultiert eine Vereinheitlichung von
Art und Zeitpunkt der Maßnahmen, die einer viel-
fältigen Biozönose abträglich ist (KOHLER 1980;
eigene Erkundungen).
Nur ein sehr geringer Anteil des gesamten Graben-
netzes wird von einzelnen Landwirten oder Natur-
schutzverbänden meist in Verbindung mit angren-
zenden Flächen unbewußt oder gezielt nach land-
schaftsökologischen Gesichtspunkten gepflegt und
entwickelt.

3.1.1 Auf Interessen der Flächennutzer ausge-
richtete Instandhaltungspraxis

Die zu Beginn der 80er Jahre durchgeführten
Maßnahmen zur Instandhaltung des Grabensystems
im östlichen Donaumoos beschreibt RUTHSATZ
(1983) folgendermaßen: "Um eine Verminderung
der Entwässerungsfunktion zu verhindern, werden
die Gräben in regelmäßigen Abständen, meist alle 4
bis 6 Jahre, ausgeräumt, wobei der Aushub in der
Regel auf die Böschung oder auf die Hangschulter
geworfen wird. Um die Verkrautung einigermaßen
in Schranken zu halten, werden die Grabenböschun-
gen auch jährlich mindestens einmal gemäht, wobei
das Mähgut nur an den kleineren Gräben meist als
Futter verwendet wird, an den größeren, von den
Verbandsgemeinden bewirtschafteten Gräben und
Kanälen aber gesondert abgefahren werden muß".
Stichprobenartige eigene Erhebungen haben erge-
ben, daß eine mehr oder weniger häufige maschinel-
le Sohlenräumung nahezu an allen die meiste Zeit
wasserführenden Gräben im landwirtschaftlichen
Bereich erfolgt, abgesehen von Gebieten, die eine
ausgesprochene Tendenz zum Brachfallen von
Feuchtwiesen zeigen. Dabei kommen inzwischen
Grabenfräsen wohl auf einer größeren Streckenlän-
ge des bayerischen Grabennetzes zum Einsatz als
Bagger, wobei letztere vor allem in grünlandreichen
und weniger intensiv genutzten Feuchtgebieten Ver-
wendung finden. In nicht wenigen Fällen wird glei-
chermaßen die Sohle unter das ursprüngliche Ni-
veau eingetieft (s.Foto 5 im Anhang).
Das bei einem Baggereinsatz anfallende Räumgut
wird in den oberbayerischen Mooren gewöhnlich
mehr oder weniger wallartig auf den Schultern ab-
gelagert, im Mittelfränkischen Becken dagegen in

Haufen an den Grabenrändern für einige Wochen
deponiert, wodurch die Abfuhr erleichtert wird.

Gelegentlich werden verlandete Gräben innerhalb
naturnaher Moore nach mehr als einem Jahrzehnt
unter dem Vorwand erneut geräumt, daß nur damit
eine vorgesehene  Wiederaufnahme der Pflege auf
einer angrenzenden Streuwiesenbrache ermöglicht
würde (BRAUNHOFER 1990, mdl.; s. Foto 12 im
Anhang).

Eine regelmäßige, jährliche Böschungsmahd wird
vor allem in Feuchtgebieten mit vorherrschender
landwirtschaftlicher Intensivnutzung an Gräben mit
eher weitem Querprofil durchgeführt. Im Grünland
gelegene, sehr schmale Gräben werden oft bei der
Mahd der umliegenden Flächen fast in ihrer gesam-
ten Breite erfaßt und unterliegen dadurch einem
drei- bis viermaligen jährlichen Schnitt. Vor allem
an schmalen und steilen Böschungen bleibt das
Schnittgut häufig liegen und gleitet teilweise auf die
Sohle ab.

Ein derartig hoher Instandhaltungsaufwand läßt sich
allerdings keineswegs an der Mehrzahl der Gräben
in kultivierten Feuchtgebieten Bayerns beobachten,
wahrscheinlich ist nur ein Viertel bis höchstens ein
Drittel davon betroffen. Nach repräsentativen Beob-
achtungen wird oftmals nur die obere Böschungs-
hälfte häufiger (jährlich bis alle zwei Jahre) gemäht,
der Böschungsfuß dagegen nur im Abstand meh-
rerer Jahre im Zuge einer Sohlenräumung von dem
sich allmählich vegetativ ausbreitenden Aufwuchs
befreit. Diese Instandhaltungspraxis ist besonders
für wegbegleitende Gräben charakteristisch.

Schätzungsweise auf fast 50% der Länge aller Gra-
benränder (bezogen auf kultivierte oberbayerische
Moore) werden nur sehr unregelmäßig, allenfalls im
Abstand mehrerer Jahre, Instandhaltungsmaßnah-
men durchgeführt. Nur abgerundete Schultern wer-
den gleichzeitig mit angrenzenden Agrarflächen ge-
mäht oder gepflügt. Davon betroffen sind vor allem
sehr steile Böschungen mit Neigungswinkel über
45°, deren Mahd weder maschinell noch mit der
Sense ohne Probleme durchführbar ist (LEICHT
1990, mdl.; SCHWAB 1988), ferner Böschungen
mit geringer Phytomasseproduktion. Sogar im Er-
dinger und Donaumoos sind einige weniger nähr-
stoffreiche Böschungsabschnitte verblieben, die nur
selten und unregelmäßig geschnitten werden, wobei
die geringen Schnittgutmengen teilweise liegenge-
lassen werden (KRÜGER & KRÖGEL 1986; eigene
Beobachtungen).

Gegenüber der Mahd und dem Mulchen nehmen
weitere Böschungs- Instandhaltungsmaßnahmen ei-
nen sehr geringen Umfang ein: Eine Beweidung
beschränkt sich meist auf eher flache Böschungen
unter 20o Neigungswinkel und auf den Spätsommer
bis Herbst, das Abbrennen fast immer auf nur kurze
Abschnitte mit reichlicher Aufwuchsmenge.
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Am ehemals sehr umfangreichen Waldgrabennetz
in Bayern werden seit dem Zweiten Weltkrieg im
allgemeinen keine Unterhaltungsmaßnahmen mehr
durchgeführt, deshalb sind diese Gräben heute weit-
gehend verfallen. Lediglich Begleitgräben von Forst-
wegen werden z.B. in Mittelfranken in regelmäßigen
Abständen mit der Fräse geräumt, damit eine Ent-
wässerung des Wegekoffers gewährleistet ist. Einen
erheblichen Eingriff stellt die Mitte der 80er Jahre
vorgenommene Wiederöffnung des stark verwach-
senen Grabensystems in einem Staatsforst des Forst-
amts Gunzenhausen (WUG) auf tonigen, staunassen
Altmühlalluvionen dar, nachdem 1984 größere
Fichtenbestände, die auf diesem Standort sehr flach
wurzeln, vom Wind geworfen worden waren
(BUSSLER 1991, mdl.).

3.1.2 Auf landschaftsökologische Belange aus-
gerichtete Pflege

In manchen kleinräumigen, nicht flurbereinigten
Gebieten mit verhältnismäßig geringer Nutzungs-
intensität entspricht die heutige Instandhaltungspra-
xis noch weitgehend der traditionellen Bewirtschaf-
tung und kommt Erfordernissen des Naturschutzes
in ausgezeichneter Weise entgegen. Dies trifft vor
allem dann zu, wenn die Landwirte unumgänglich
notwendige Maßnahmen ohne spezielle Grabenpfle-
gegeräte manuell in Eigenregie ausführen.
Im südlichen Donaumoos bei Langenmoosen/ND
werden z. B. die kleinen Wiesengräben von ortsan-
sässigen Landwirten im Frühjahr von Hand mit der
Grabgabel "ausgeputzt". Hier konnten sich viele
stark gefährdete Libellenarten mit überlebensfähi-
gen Populationen behaupten (BECK et al. 1988). In
den Loisach-Kochelseemooren westlich von Bene-
diktbeuern/TÖL werden die z.T. bis 5 m breiten
Grabenränder von den Landwirten der jeweils an-
grenzenden Parzellen im Spätsommer bis Herbst mit
der Sense gemäht, das Mähgut größtenteils entfernt.
Kleinere Teilbereiche bleiben dabei zwangsläufig
ausgespart. Die Vegetation zeichnet sich hier durch
ein kleinräumiges Mosaik vielfältiger Graben-
randtypen und das Vorkommen seltener Arten der
Feuchtwiesen, Halbtrockenrasen und Niedermoore
aus (SCHWAB 1988, s. Foto 13 im Anhang).
Im äußerst gefällsarmen Itzgrund/CO wurden durch
Privatinitiative von Landwirten auf dränierten, ar-
tenarmen Fettwiesen kleine flache Gräben ausgeho-
ben, damit Sommerhochwasser rascher abfließen. In
Trockenzeiten wirken sie als Wasserspeicher und
stellen eine wertvolle Lebensraumstruktur ohne zu-
sätzliche Entwässerungswirkung dar (NÄHER
1991, mdl.).
Auf einer Fläche von immerhin 80 ha im östlichen
Dachauer Moos/M hat ein vom Lehrstuhl für Land-
schaftstechnik der TU München ausgearbeitetes
Konzept zur Landschaftsgestaltung auch die natur-
nahe Umgestaltung eines Großteils des 7 km langen
Grabennetzes einbezogen. Unter Beibehaltung
großer Teile schutzwürdiger Ufervegetation wurden
unregelmäßige Flachwasserbereiche, Buchten und
Inseln geschaffen und die sehr steilen Böschungen
teilweise abgeflacht. Ferner wurden beiderseits der
Gräben mindestens 5 m breite Rohbodenstreifen

durch Oberbodenabschürfung angelegt. Durch Auf-
bringung von Mähgut aus Magerwiesen wurden
Diasporen standortgerechter Arten aufgebracht
(HAUSMANN 1991). Seitens des behördlichen Na-
turschutzes konnten sowohl im Donaumoos als auch
in weiten Bereichen des Erdinger Mooses bisher nur
punktuell Maßnahmen erfolgen, zu nennen sind ins-
besondere:

� stellenweise Aufweitung bzw. Aufbauchung des
Grabenprofils, Abflachung der Böschungen, um
Stillwasserzonen (z.B. als Amphibienlaichplät-
ze) zu schaffen

� Koordination der Räumtermine, sukzessives
Vorgehen innerhalb abgrenzbarer Graben-
systeme

� Verhinderung der (vorzeitigen) Räumung von
Abschnitten, die aus der Sicht des Artenschutzes
besonders wertvoll sind (z.B. Vorkommen von
Potamogeton coloratus im Erdinger Moos)

� Im Gebiet der unteren Isar konnten die Bestände
von Gnadenkraut und Stauden-Lein durch Siche-
rung der betreffenden Abschnitte vor Fremdein-
flüssen und durch jährliche Herbstmahd konstant
gehalten bzw. sogar vergrößert werden (EURIN-
GER, SORG, ZAHLHEIMER 1989, mdl.).

3.2 Meinungsbild

Für weite Kreise der Bevölkerung (z.B. Erholungs-
suchende) gelten Gräben als charakteristische, be-
reichernde Elemente der Kulturlandschaft, die in
ihrem Erscheinungsbild durch regelmäßige Pflege
erhalten werden sollten (s. Tab. 3/1, S. 90). Das
bedeutet aber sicherlich nicht die Erwartung eines
übertriebenen Unterhaltungsaufwandes, zumal
durch einige von lückigen Gehölzreihen gesäumte
Grabenabschnitte die Erlebniswirksamkeit gestei-
gert wird.
Seitens der Wasserwirtschaft wurde früher in noch
stärkerem Maße als heute die Wasserabführung aus
vernäßten Niederungen als alleinige Funktion ange-
sehen. Dies drückt sich u.a. in der häufig gebrauch-
ten Verwendung des Wortes "Vorfluter" aus. Zur
Aufrechterhaltung dieser Funktion können auch
Maßnahmen "gegen die Natur" zum Einsatz kom-
men, z.B. Krauten einer stark verwachsenen Sohle
bereits im Frühsommer oder Sohlenverbau mit Be-
tonplatten oder  -rinnen. Schon die Anlage bzw. der
Ausbau der Grabennetze erfolgte fast ausschließlich
nach hydrologischen und betriebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten unter Verwendung weniger Sche-
ma-Querprofile und recht einheitlichen Böschungen
(STODTE 1975).
Nur eine geringe Berücksichtigung findet auch heu-
te vielerorts noch die Bedeutung als Lebensraum.
Soweit Wasser- und Bodenverbände mit der In-
standhaltung beauftragt sind, streben sie aus ökono-
mischen Gründen eine einheitliche Pflege (Mahd
bzw. Räumung) ganzer Grabensysteme innerhalb
eines kurzen Zeitraumes an. Wenn z.B. eine Fräse
angeschafft wurde, steht gewöhnlich ihr wirtschaft-
licher Einsatz im Vordergrund. Wenn unterschied-
liche Geräte verwendet oder unterschiedliche Maß-
nahmen durchgeführt werden, beruhen sie kaum auf
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den Erfordernissen der Biozönose, sondern richten
sich ggf. nach der Agrarstruktur eines Gebiets, nach
organisatorischen Gesichtspunkten und dem Gra-
benprofil.
Unterschiedliche Meinungen innerhalb der Wasser-
wirtschaft gab es in den 60er und 70er Jahren hin-
sichtlich des Herbizideinsatzes zum Freihalten des
Abflußquerschnittes. In einigen Regionen galt er als
bequeme Methode zur Instandhaltung von Vorflut-
systemen. Die bereits ab 1965 verlauteten Gegen-
stimmen basierten kaum auf ökologisch- biologi-
schen Erwägungen, sondern vielmehr auf hydro-
technischen Problemen: Da das Wurzelgeflecht der
Böschungsvegetation zerstört wird, nimmt die Sta-
bilität der Ufer ab und die Verlandungsgeschwindig-
keit der Sohle nimmt zu (HILLER 1980). Eine Ufer-
verbauung mit künstlichen Materialien wurde aber
im allgemeinen wegen der geringen Fließgeschwin-
digkeiten nicht für erforderlich gehalten (VOLL-
RATH 1965).

Die Wasserbauer LOHMEYER & KRAUSE (1977)
fordern entlang aller Fließgewässer Gehölzreihen
(vorwiegend aus Schwarzerlen), womit einerseits
eine dauerhafte Stabilität der Ufer gewährleistet
sein, andererseits der Pflegeaufwand minimiert wer-
den soll (vorwiegend Auf-den-Stock-Setzen der Ge-
hölze im langjährigen Turnus). Dagegen wird z.B.
von VOLLRATH (1965) ein Uferweidengebüsch
nicht für gutgeheißen, wie es sich auf steilen, un-
mähbaren Böschungen innerhalb weniger Jahre ent-
wickelt, weil es die Verlandung begünstigt.
Der Grabenanstau zur Wiedervernässung von Moo-
ren wird selbst in Gebieten, die zur großflächigen
Extensivierung bzw. Renaturierung vorgesehen
sind, von Wasser- und Landwirtschaftsbehörden im-
mer noch skeptisch beurteilt. Auch wenn diese
Maßnahme in Pflege- und Entwicklungsplänen vor-
gesehen ist, wird von deren Realisierung gewöhn-
lich Abstand genommen (z.B. HAUSMANN 1991).
Aus der Sicht der Landwirte werden die Gräben in
ihrer Entwässerungsfunktion zwar für notwendig
gehalten, aber trotzdem nicht sonderlich geschätzt.
Denn sie geben keinen Ertrag, behindern den Einsatz
der Landmaschinen und machen Arbeit ("in den
Gräben wachst lauter Glump"; Zitat von Landwirten
aus Benediktbeuern). Diese eher negative Haltung
kommt manchmal bei Instandhaltungsmaßnahmen
und Nutzung des Grabens zum Ausdruck, z.B. wenn
bestimmte Maßnahmen zu einem aus biologischer
Sicht ungünstigen Zeitpunkt ausgeführt werden,
"wenn man gerade Zeit hat".
Rohrdränagen als Alternative zu Entwässerungsgrä-
ben werden nicht generell präferiert, z.B. von im
flurbereinigten Gebiet der Gemeinde Bichl in den
Loisach- Kochelseemooren ansässigen Landwirten.
Nach Starkregen kommt es ihrer Auskunft nach
gerade im grabenlosen, dränierten Bereich zu tage-
langen Überflutungen von Geländemulden, die
durch ungleichmäßige Torfsackung bedingt sind.
Zum anderen stellen offene Fließgewässer eine be-
queme Möglichkeit dar, Weidetiere mit Trinkwasser
zu versorgen (SCHWAB 1988).
Seitens der Forstwirtschaft besteht heute im allge-
meinen kein Interesse mehr, Waldgräben weiterhin

zu unterhalten, um auf staunassen Böden standort-
fremde Nadelholz- Reinkulturen anzupflanzen bzw.
wachsen zu lassen (BUSSLER 1991, mdl.).
Innerhalb des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege herrschen unterschiedliche Mei-
nungen über die Pflegewürdigkeit dieser anthropo-
genen Lebensräume: Sie reichen von der Betrach-
tungsweise der Gräben als notwendiges Übel, wor-
aus ein generelles Infragestellen von Instandhal-
tungsmaßnahmen resultiert (Bund Naturschutz, zit.
in BECK et al. 1988; BRAUNHOFER, 1991 mdl.;
DIRSCHERL 1991, mdl.), bis hin zur gezielten
Schaffung künstlicher "Störstellen" in der heute we-
nig von Dynamik geprägten Landschaft (z.B. WEI-
DEMANN, zit. in BECK et al. 1988).

Die Mehrzahl an Biologen und Ökologen haben
etwa seit Beginn der 80er Jahre in zunehmendem
Maße die Gräben als bedeutsame Linearökosysteme
in Kulturlandschaften entdeckt (z.B. RUTHSATZ
1983; REBHAN 1986; BECK et al. 1988). Als
Sekundärlebensräume für eine vielfältige Biozönose
sind sie nach mehrheitlicher Meinung nur durch
zumindest gelegentliche Pflegeeingriffe zu erhalten.
Vor allem aus Sicht der Zoologen wird eine gleich-
förmige und gleichzeitige Pflege jeweils nur kurzer
bzw. unzusammenhängender Abschnitte eines Sy-
stems befürwortet. Allzu häufige maschinelle Schnit-
te, Bodenbewegungen oder gar der vielerorts prakti-
zierte Einsatz von Grabenfräsen werden von den
meisten Biologen als zu radikale Maßnahmen rund-
um abgelehnt. "Wenn degradierte Grabenraine eine
neue Funktion als Lebensräume landschaftstypi-
scher Tier- und Pflanzenarten übernehmen sollen,
muß an Stelle der Instandhaltung eine Behandlung
treten, die das Wort "Pflege" verdient, aber eben nur
mit entsprechendem ökologischen Wissen und Ein-
fühlungsvermögen richtig ausgeführt werden kann"
(BITSCH et al. 1987: 63f.).

3.3 Räumliche Defizite

Zu diesem Punkt kann derzeit wegen des unter Bio-
logen und Naturschützern sehr breit gefächerten
Meinungsbildes zur Grabenpflege (vgl. Kap. 3.2, S.
88) keine verbindliche Aussage getroffen werden.

3.4 Durchführungsprobleme

Eine naturschutzorientierte Pflege stößt vor allem in
großflächigen, kultivierten Feuchtgebieten mit einer
hohen Nutzungsintensität auf Schwierigkeiten.
Hauptgrund dafür ist das Vorgehen bzw. die Einstel-
lung vieler Wasser- und Bodenverbände, die mit
einem speziell für die Grabeninstandhaltung ange-
schafften Maschinenpark (Grabenfräse!) eine ratio-
nelle Durchführung der ihrer Ansicht nach notwen-
digen Maßnahmen anstreben. 
Für die Aussparung naturschutzrelevanter Abschnit-
te von den "Standardunterhaltungsmaßnahmen" und
ein spezielles Management bleibt im allgemeinen
wenig oder kein Spielraum.
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Tabelle 3/1

Meinungsbild zur Pflege aus der Sicht unterschiedlicher Interessenlager
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Einen im Prinzip unnötig hohen Bedarf an Unterhal-
tungsmaßnahmen zieht die z.B. im Donaumoos und
Erdinger Moos anhaltend sehr intensive Land-
bewirtschaftung bis unmittelbar an die Schultern der
meisten Gräben nach sich. Aufgrund der extremen,
stark abflußbehindernden Verkrautung sehen sich
die Wasser- und Bodenverbände inzwischen zu ei-
ner sehr häufigen Mahd und Entkrautung veranlaßt
- wenigstens zweimal jährlich. Die Einwehung von
Torf von den im Winterhalbjahr unbestellten Acker-
flächen führt zu einer raschen Sohlenverlandung,
der an zahlreichen Grabenabschnitten mit kurzen
Räumintervallen (alle 2- 3 Jahre) begegnet wird.
Trotz des enormen, kostspieligen Instandhaltungs-
aufwands wurden bisher nur in Ausnahmefällen
Pufferstreifen mit Nutzungseinschränkungen einge-
richtet, weil Entschädigungszahlungen für Gewäs-
serrandstreifen bayernweit noch sehr wenig in An-
spruch genommen werden (EURINGER & SORG
1989, mdl.).

Einer wassergesetzlichen Unterhaltsverpflichtung
unterliegen lediglich die Hauptvorfluter aus-
gedehnter kultivierter Feuchtgebiete, die z.T.die Di-
mensionen eines Grabens überschreiten und als Ge-

wässer 3. Ordnung eingestuft werden, z.B. die Un-
terläufe des Haupt- und Mooskanals im Donau-
moos. An allen kleineren Gräben könnte ohne was-
serwirtschaftliche Bedenken auf eine regelmäßige
Sohlenräumung zugunsten einer Flächenextensivie-
rung verzichtet werden. Aber selbst wenn eine Wie-
dervernässung in Landschaftsentwicklungsplänen
z.B. zu Naturschutzgebieten als verbindliche Maß-
nahme vorgegeben ist und Nutzer eventuell betrof-
fener Flächen für eine Bewirtschaftungserschwernis
entschädigt würden, stößt eine hydrologische Sanie-
rung von Gräben generell auf Ablehnung. Ein vor-
gesehener Grabenanstau unterbleibt, oder ein bereits
errichtetes Querbauwerk wird von Nutzungsanlie-
gern manchmal zerstört. Und selbst der Verzicht auf
die Fortsetzung von Sohlenräumungen läßt sich in
Vorranggebieten für den Naturschutz mit aus-
schließlich extensiver Landnutzung keineswegs im-
mer erreichen.

So wurden z.B. die Grabeneinstau- Planungen im
Weichser Moos (DAH) nicht realisiert, weil sie als
enteignungsgleicher Eingriff gewertet wurden, da
der Ertrag und Futterwert benachbarter Wiesen ge-
mindert würde (GRAUVOGL 1991, briefl.).
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Titelbild: J(Jeinräumig differenzierte, vielfaltige Pflege der Böschungen des 
Spatzenpointgrabens und der angrenzenden Wiesen in den Loisach 
KochelseemoorenffÖL 
(Foto: Uli Schwab, 1990) 
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